
Verleihbedingungen für die Zuckerwattemaschine 

1. Verleihgebühr 
 

Die Gebühren zum Verleih der Zuckerwattemaschine sind wie folgt: 

Für BDKJ-Verbände 20 Euro  

Für Externe 50 Euro 

2. Leihdauer 
Die maximale Leihdauer beträgt 14 Tage. Eine Verlängerung ist nur nach vorheriger Absprache 
möglich. 

3. Kaution 
Für die Ausleihe ist eine Kaution in Höhe von 50,00 € zu hinterlegen. 
Die Rückzahlung der Kaution erfolgt nach gereinigter Rückgabe der Maschine. 

4. Reinigung und Rückgabe 
Die Maschine ist vollständig und in gereinigtem Zustand zurückzugeben. (siehe QR-Code) 
Bei unzureichender Reinigung kann ein Teil oder die gesamte Kaution einbehalten werden. 

5. Haftung 
Die entleihende Person haftet für alle während der Leihdauer entstandenen Schäden an der 
Maschine. 
Reparatur- oder Ersatzkosten werden entsprechend in Rechnung gestellt. 

6. Zubehör und Verbrauchsmaterial 
Im Verleih enthalten sind 100 Zuckerwattestäbe. 
Zusätzliche Zuckerwattestäbe können zum Preis von 5,00 € pro 100 Stück erworben werden. 

7. Sonstiges 
Mit der Ausleihe erkennt die entleihende Person diese Verleihbedingungen an 


